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Arf. l: Rechtliche Grundlogen

Der Gemeinderot hot in der Sitzung vom 12. November 2007 (PA762) gestützt ouf dos Perso-

nolreglemeni $ 4ó der Gemeinde Koiserougsf vom 1 Jonuor 2008 folgende Verordnung2 erlos-

sen.

ArI. 2z Ziel der Verordnung

Die Verordnung2 regelt die Durchführung der Mitorbeiterinnen- und Mitorbeilergespröche

(MAG).

Art. 3: Ziele der MAG

Mit dem MAG werden folgende Ziele verfolgt:

¡ Entwicklung und Förderung der Angestellten (Erweiterung ihrer Kenntnisse und Föhigkeiien,

bessere Nutzung ihrer Potentiole)

. Leistungs- und Verholtensbeurteilung der Mitorbeitenden

. Gemeinsome Entwicklung von Verbesserungen und Mossnohmen

. Definieren von Johreszielsetzungen und Aufgoben

. Überprüfen der Zielerreichung

¡ Anerkennung von besonderen Leisiungen

Art. 4: Vorqusselzungen für die Durchführung der MAG

Vorbereiiung

o Termine (Anfong September bis Ende November) frühzeitig festlegen und bekonnt geben

. Genügend ZeiI für ein störungsfreies Gespröch einplonen

¡ Beidseitige gründlicheVorbereitung

Durchführung

. Gespröchsziele und -oblouf oufzeigen

¡ Negotive und posiiive Abweichungen diskutieren, begründen und festholten

. Gemeinsome Lösungen betreffend Korrekturen und Mossnohmen entwickeln

. Ziele, Auftröge und Kontrollen festlegen

. Folls notwendig, Termine für unteriöhrige Zielerreichungsgespröche (Zwischengespröche)

festlegen

Die Ergebnisse der Gespröche werden schriftlich festgeholten (gemöss Anhong) und von den

Angestellten und Gespröchsführenden unterzeichnet. Mit ihren Unterschriften bestötigen sie,

doss dos Gespröch durchgeführt worden ist.
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Art. 5: Grundlogen für die Beurteilung

. Stellenbeschreibungen3

. Johreszielsetzungen

Art. ó: GrundsËitze des MAG

Wer führt die Gespröche durch:

¡ Für Sochbeorbeiterinnen und Sochbeorbeiter sowie Stellvertreiende Abteilungsleitende: zu-

stö nd iger Abfeil ungsleiter

. Für Abteilungsleitende: Ressortchef, ev. Beizug des Gemeindeschreibersa

Die Mitorbeiienden hoben Anspruch ouf ein korrektes iöhrliches MAG.

Die Vorgesetzten sind verpflichtet, qlle notwendigen lnformolionen für dos MAG einzuholen und

die Argumente und Anliegen der Mitorbeitenden verontworTungsvoll in dos Gespröch einzube-

ziehen. Bei Notwendigkeit können Drittpersonen befrogt werden; die beireffende Mitorbeiterin /
der belreffende Mitorbeiter isl vorgöngig dorüber zu informieren.5

Beide Gespröchsporteien verpflichten sich, den lnholt des Gespröchs vedroulich zu behondeln.

Arl,7z Aushöndigung der Akten

Stufe Sochbeorbeitung: 'l Kopie Mitorbeiter/in, 'l Kopie Vorgesetzte/r, Originol Personoldossier

Stufe Abteilungsleiter: 1 Kopie Abteilungsleiler/in, Originol Personoldossier

Der Gemeinderoi hot uneingeschrönktes Einsichtsrecht in sömlliche Mitorbeitergespröchs-

Aktenó.

Art. 8: Schlichtungssfelle/Rechtsmittel

Mit ihren Unterschriften bestöiigen die Gespröchsporteien, doss dos Mitorbeiiergespröch stottge-

funden hot. Ohne Widerruf innerholb von I4 Togen gilt dos MAG ols okzeptiert. Anloufstelle bei

Unstimmigkeiten ist der/die Personolverontwortliche, welche die notwendigen Abklörungen triffl.

Die Geschöftsleitung entscheidet erstinstonzl ich, der Gemei nderot o bsch I iessend.

Koiserougst, 1. Jonuor 2008

Gemeinderqt Koiserougsl
Gemeindeommonn

'U l\41&p)
Mox Heller
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